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Bussenkatalog (Ordnungsbussen)  Anhang 1 
 
Öffentliche Ruhe und Ordnung 
 

1.01 Störung oder Behinderung der 
polizeilichen Tätigkeit  

§ 7i Polizei Gesetz (SGS 
700) 

CHF 200.00 

1.02 
Öffentliche Gefährdung und das 
Erregen öffentlichen Ärgernisses  

§ 12 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 200.00 

1.03 
Verrichten einer Notdurft im 
Siedlungsgebiet  

§ 14 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

1.04 
Verschmutzen öffentlichen Grundes 
und öffentlicher Anlagen  

§ 14 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

1.05 
Unbewilligtes Campieren auf 
öffentlichem Grund  

§ 21 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

1.06 
Unbewilligtes Abbrennen von 
Knallkörpern und Feuerwerk  

§ 11 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 200.00 

 
Öffentliche Sicherheit und Verkehr 
 

2.01 Nicht zurückschneiden der Äste von 
Bäumen, Sträuchern und Hecken, 
welche den Verkehr auf öffentlichen 
Verkehrsflächen behindern, trotz 
schriftlicher Aufforderung  

§ 16 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

2.02 
Fliegen lassen von Drohnen ohne 
Bewilligung 

§ 8 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 200.00 

 
Schutz vor Immissionen 
 

3.01 
Missachtung der 
Lärmschutzbestimmungen  

§ 5 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

3.02 
Benützen von Sammelstellen 
ausserhalb der Öffnungszeiten  

§ 5 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

3.03 
Verursachen von Lärm an einem 
Sonn- oder Feiertag  

§ 5 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

3.04 Verursachen von Lärm durch 
Aktivitäten auf öffentlichen Plätzen, 
Spielwiesen, Hartplätzen und 
Parkanlagen ausserhalb der 
erlaubten Zeiten 

§ 10 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung CHF 100.00 

3.05 Verursachen von Lärm in Haus, Hof 
und Garten ausserhalb der 
erlaubten Zeiten  

§ 5 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 
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3.06 
Störung der Nachtruhe in der Zeit 
von 22.00 – 06.00 Uhr  

§ 5 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 200.00 

3.07 Benützung Lautsprechern / 
Tonverstärkern auf öffentlichem 
Grund oder an öffentlichen 
Veranstaltungen ohne Bewilligung 

§ 9 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

 
Schutz vor Flur und Wald 
 

4.01 
Nichteinhalten von publizierten 
Feuerverboten  

§ 14 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 200.00 

4.02 Spielen mit waffenähnlichen 
Gerätschaften mit Munition oder 
Farbbeuteln auf öffentlichem Grund  

§ 11 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

4.03 Befahren des Waldes abseits der 
erlaubten Waldstrassen mit einem 
Fahrrad 

§ 10 Kantonales 
Waldgesetz SGS 570 CHF 100.00 

4.04 
Verstoss gegen kommunale 
Anordnungen im Gemeindegebiet  

§ 14 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 100.00 

 
Plakatierwesen 

 

5.01 

Anbringen von Plakaten ohne 
Bewilligung 

§ 23 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung  
Kantonale Verordnung 
Reklame SGS 481.12 

CHF 100.00 

 

Abfall 
 

6.01 Liegenlassen oder Entsorgung 
ausserhalb der dafür vorgesehenen 
Abfallbehälter von Kleinabfällen aller 
Art wie Dosen, Flaschen, Papier, 
Verpackungen, Zigarettenstummel, 
Kaugummi, Essensreste etc. – 
Littering sowie Verschmutzung von 
öffentlichen Sachen (z.B. durch 
Verschmieren, Erbrechen, Urinieren, 
Verkoten usw.)  

§ 4 Abs.1 Abfallreglement 

CHF 100.00 

6.02 Bereitstellen von Abfall ohne 
Gebührenmarke, Containerplombe 
oder Jahresvignette auf öffentlichem 
Areal  

§ 6 Abs. 1 
Abfallreglement 

CHF 200.00 

6.03 Entsorgung von Hauskehricht in 
öffentlichen Abfalleimern  

§ 6 Abs. 1 
Abfallreglement 

CHF 200.00 
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6.04 Entsorgung von organischen 
Abfällen an nicht dafür 
vorgesehenen Orten oder 
Behältnissen  

§ 4 Abs. 2 
Abfallreglement 

CHF 100.00 

6.05 Entsorgung von Sperrgut ohne 
gültige Gebührenmarken 

§ 6 Abs. 1 
Abfallreglement 

CHF 100.00 

6.06 Entsorgung von Sonderabfällen an 
nicht dafür bezeichneten Orten ohne 
Schädigung der Umwelt  

§ 6 Abs. 2 
Abfallreglement CHF 200.00 

6.07 Entsorgung von Sonderabfällen an 
nicht dafür bezeichneten Orten mit 
Schädigung der Umwelt  

§ 6 Abs. 2 
Abfallreglement CHF 400.00 

6.08 Einleitung von zerkleinerten oder 
verdünnten Abfällen in die 
Kanalisation  

§ 4 Abs. 3 
Abfallreglement CHF 400.00 

6.09 Verbrennen von Abfällen im Freien 
oder in Holzfeuerungen  

§ 6 Abs. 1 
Abfallreglement 

CHF 400.00 

6.10 Bereitstellen von Abfall auf 
öffentlichem Areal zu den nicht 
vorgegebenen Zeiten  

§ 6 Abs. 1 
Abfallreglement CHF 050.00 

6.11 
Missachten der Vorschriften über 
die Beseitigung von Pferdeäpfeln 

§19 Reglement über die 
Wahrung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung 

CHF 200.00 

 
 
Hundewesen 
 

7.01 Unbeaufsichtigtes Laufenlassen 
eines Hundes  

§ 3 Reglement über 
die Hundehaltung 

CHF 200.00 

7.02 Gefährdung und Belästigung durch 
unsachgemässe Tierhaltung  

§ 3 Reglement über 
die Hundehaltung 

CHF 200.00 

7.03 
Verstoss gegen die Leinenpflicht  

§ 4 Reglement über 
die Hundehaltung 

CHF 100.00 

7.04 Missachten eines signalisierten 
Hundeverbots  

§ 4 Reglement über 
die Hundehaltung 

CHF 200.00 

7.05 Missachten der Vorschriften über 
die Beseitigung von Hundekot  

§ 5 Reglement über 
die Hundehaltung 

CHF 200.00 

 
Wasserversorgung 
 

8.01 Widerrechtliche Bedienung und 
Inbetriebnahme eines Hydranten  

§ 51 
Wasserreglement 

CHF 100.00 

8.02 Nicht bewilligter Wasserbezug ab 
Hydranten  

§ 51 
Wasserreglement 

CHF 200.00 

8.03 Wasserbezug zur Poolfüllung bei 
Wasserknappheit / Anordnung zum 
Wassersparen 

§ 24 
Wasserreglement  CHF 200.00 

 


